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Beschlussvorschlag zu 1. 

Der Hinweis zum Abwassersammler wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben 
sich daraus nicht. 

 

Beschlussvorschlag zu 2., 3., 4. und 5. 

Die Hinweise zur Schmutzfrachtberechnung und Entwässerung werden zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung aufgenommen. Die Vorgehensweise hinsichtlich der Ak-
tualisierung der SMUSI ist außerhalb der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
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Beschlussvorschlag zu 6., 7. und 8. 

Die Anregungen werden durch eine differenzierte Festsetzung zum Umgang mit Nieder-
schlagswasser berücksichtigt. S. auch Punkt 9. dieser Stellungnahme. 

Begründung: 

Der Umgang mit Niederschlagswasser war in der Begründung zum Bebauungsplan bereits er- 
wähnt. Eine textliche Festsetzung gewährleistet nun eine langfristige Sicherung dieser Maßnah-
men. 
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Beschlussvorschlag zu 9. – Zisternen 

S. auch Punkt 6., 7., 8. dieser Stellungnahme. Mit der Festsetzung zum Umgang mit Nie-
derschlagswasser wird u.a. auch die Errichtung von Retentionszisternen für das unbelas-
tete Wasser gefordert. 

Kein Beschlussvorschlag zu 10. – Oberflächengewässer – erforderlich. Die Hinweise zu 
Zisternen und Oberflächengewässer werden zur Kenntnis genommen, planungsrechtlich 
relevante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 11., 12. und 13.

Die Hinweise zu den Belangen des Hochwasserschutzes werden zur Kenntnis genommen. 
Das in dem Hochwasserrisikomanagementplan dargestellte Risikogebiet wird als nach-
richtliche Übernahme in der Planzeichnung kenntlich gemacht und textlich erläutert.

Begründung 

Das Risikogebiet tangiert den südlichen Teilbe-
reich des Flurstücks 87/14. Dort sind die Be-
lange des Hochwasserschutzes vorsorglich zu 
beachten. Gravierende Auswirkungen auf das 
Vorhaben selbst ergeben sich daraus nicht, 
da in diesem Bereich keine Gebäude vorge-
sehen sind. Weitere besonderen Maßnahmen 
sind daher nicht erforderlich.

 
Quelle: HNLUG, Überschwemmungsgebiet mit Risikogebiet außerhalb des Überschwemmungsgebiets 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Die allgemeinen Hinweise zu den bodenordnerischen Verfahren werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden und sich keine Leitungen der Amprion GmbH im Plangebiet befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Der allgemeine Hinweis zu einer möglichen Stellungnahme hinsichtlich des Bau-
denkmalschutzes wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung ergeben 
sich nicht. 
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Beschlussvorschlag zu I 

Die Anregung, die störungsfreie Zufahrt durch einen Schleppkurvennachweis zu belegen, 
wird berücksichtigt. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich daraus 
nicht. 

 

 

Beschlussvorschlag zu II 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender allgemeiner Hinweis 
wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Der Hinweis auf die weitere Beteiligung wird mit Fortgang des Verfahrens berück-
sichtigt.  
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Der Hinweis zu möglichen Ausgleichsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich vorerst nicht. 
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Beschlussvorschlag 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Da die Vorhaben- und Erschließungs-
planung größtenteils auf die aufgeführten Belange eingeht und in diesem Rahmen die Ge-
hölzerhaltungs- und -pflanzmaßnahmen dargestellt werden, sind keine weiteren Festset-
zungen erforderlich. Eine Fassadenbegrünung der Wohngebäude wird nicht festgesetzt.

Begründung 

Da der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
ist, sind die dort getroffenen und auf das konkrete Vorhaben bezogenen Darstellungen verbind-
lich. Insgesamt wird mit diesen Planungsüberlegungen auf die örtliche Situation eingegangen. 
Ein Erhalt des Gehölzbestands und die angesprochenen Ersatzpflanzungen entsprechen dem 
Planungswillen. Die Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan beschreiben dies
ausführlich. Eine Fassadenbegrünung ist in erster Linie im Zusammenhang mit Geländemodellie-
rungen (Stützmauern / Tiefgarage) möglich, eine Begrünung der Gebäudefassade im Bereich der 
Wohnungen wird im Hinblick auf eine optimalen Wohnungsbelichtung nicht gesehen.
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Die Anregung zur weiteren Absicherung der vorgeschlagenen artenschutzrechtlich rele-
vanten Maßnahmen wird in erster Linie im Rahmen der Vorhabenplanung berücksichtigt. 
Planungsrechtlich festgesetzt wird, dass für die Beleuchtung im Außenbereich Maßnah-
men zur Vermeidung und Minderung von Störwirkungen zu treffen sind. 

Begründung:  

Zu sehen ist, dass die weitere Konkretisierung des Vorhabens zahlreiche Möglichkeiten bietet, 
Belangen des Artenschutzes mit baulichen Details wie z.B. dem Anbringen von Nistkästen zu 
entsprechen. Art und Umfang solcher Maßnahmen sind auf dieser Ebene zu sichern. 
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Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zu vorhandenen Leitungen und den einzuhaltenden Schutzmaßnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Ausführungsplanung ist frühzeitig mit dem Versor-
gungsträger abzustimmen. In der Begründung wird auf die Situation hingewiesen. Pla-
nungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden und sich keine Leitungen der Pledoc GmbH im Plangebiet befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

NIEDERNHAUSEN – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Autal“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung Mai 2022 – Büro Dr. Thomas – Seite 17 

 

 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

NIEDERNHAUSEN – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Autal“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung Mai 2022 – Büro Dr. Thomas – Seite 18 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Stabstelle Frauen und Gleichstellung, Fachdienst Kreisent-
wicklung, Fachdienst I.7 Schule, Sport und Kultur und Fachdienst II.7 Gesundheitsverwal-
tung erforderlich, da (bisher) keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht 
werden. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.2 - Immissionsschutz 

Zu 1.: Die Anregung, für die Planung eine Immissionsprognose erstellen zu lassen, wird 
berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung gehen in die Festsetzungen und Be-
gründung des Bebauungsplans ein. Die ermittelten Lärmpegelbereiche werden im Rah-
men der Vorhaben- und Erschließungsplanung berücksichtigt. 

 

Zu 2.: Die Anregung, wird berücksichtigt. Eine Vorgabe zur Einschränkung der Störwir-
kungen von Luftwärmepumpen wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

 

Zu 3.: Die Anregungen zur Außenbeleuchtung werden in die Festsetzungen zur Land-
schaftsplanung und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.2 – 2. Untere Naturschutzbehörde 

Die Anregung zur ökologischen Baubegleitung wird berücksichtigt. Der Umfang wird mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.2 – 3. Untere Wasserbehörde erforderlich, da 
keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.3 – Brandschutz 

Die Ausführungen zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen, haben jedoch keine 
planungsrechtlich relevanten Auswirkungen auf die Planung. Auf die zu beachtenden 
Vorgaben wird z.T. bereits textlich hingewiesen (Löschwasserversorgung, Hydranten und 
sonstigen Maßnahmen). Die größtenteils die Ausführungsplanung betreffenden Hinweise 
werden in der Begründung ergänzt. 

Begründung 

Der Änderungsbereich ist bereits baulich genutzt. Die Wasser- und Löschwasserversorgung 
(1.600 l/min.) kann gesichert werden. Das Vorhaben ist bzw. wird ohnehin mit den Fachbehörden 
abgestimmt. 
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Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 

Zu 1.: Die Anregung wird berücksichtigt. Planungsrechtlich wird ein Mindestabstand pa-
rallel zur Grundstücksgrenze vorgegeben. 

Begründung:  

Ein durchgehend gleicher Abstand zur südwestlichen Grundstücksgrenze dient der Bestimmtheit. 

Zu 2.: Der Hinweis wird berücksichtigt, indem der Geltungsbereich für den Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan auf die Flurstücke 87/14 und 87/15 beschränkt und damit das Flur-
stück 1/5 nicht überplant wird. 

Zu 3.: Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die Anregung ist nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung. 

Zu 4.: Die Anregung wird berücksichtigt. Die Zulässigkeit von Gebäudevorsprüngen in ge-
ringem Umfang wird textlich klargestellt. Die textliche Festsetzung 1.9 wird, hinsichtlich 
der in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässigen Bauteile / Gebäudevor-
sprünge, entsprechend ergänzt. 

Begründung 

Die textliche Festsetzung stellt klar, dass aus städtebaulichen Gründen auf diesen Flächen zur 
Gliederung der Fassade und gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan auch Gebäudevorsprün-
ge, die am Boden beginnen und die die Wohnfläche erweitern, zulässig sind. Einschränkend wird 
festgesetzt, dass diese Vorsprünge die Baugrenze maximal 1 m überschreiten und höchstens 
40% der jeweiligen Fassadenlänge einnehmen dürfen. Dies wird auch in der Begründung zum 
Bebauungsplan ausgeführt. 

Zu 5.: Die Anregung wird berücksichtigt. Die zeichnerische Festsetzung wird textlich ver-
deutlicht und klargestellt. 

Zu 6.: Die angeregte Klarstellung ergibt sich aus der Vorhabenplanung. Eine weitere pla-
nungsrechtliche Reaktion ist nicht erforderlich. 
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zu 7.: Die angesprochenen Details der Dachausbildung ergeben sich aus der Vorhaben-
planung als integraler Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Eine weitere 
Konkretisierung auf planungsrechtlicher Ebene ist nicht erforderlich. 

Zu 8.: Mit dem Bezug der Firsthöhe auf NN ist die Gebäudehöhe grundsätzlich begrenzt. 
Darüber hinaus wird textlich klargestellt, dass die Zuordnungsgrundlage der Höhenplan 
des Vorhaben- und Erschließungsplans, mit den Angaben zur zukünftigen Geländeober-
fläche ist. Weitere planungsrechtliche Festsetzungen werden nicht getroffen. 

Begründung: 

Die Festsetzung einer NN-Höhe berücksichtigt zum einen die Konkretisierung der künftigen Be-
bauung im Rahmen der Vorhabenplanung, zum anderen die eben damit erfolgte Auseinander-
setzung mit den komplizierten Höhenverhältnissen der Bestandssituation, die u.a. durch ein quer 
zur Idsteiner Straße stark abfallendes Hanggrundstück und ein deutliches Längsgefälle im Stra-
ßenverlauf geprägt ist. Mit den zusätzlichen Angaben in der Vorhabenplanung werden weitere 
Höhenbezüge klargestellt, die sich konkret auf die Gebäude und Freiflächen beziehen. Dabei ist 
das Souterrain i.S. der HBO als (Unter)geschoss zu bewerten und nicht als Vollgeschoss anzu-
rechnen.  

Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.4 – Denkmalschutz 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die bereits getroffene Formulierung wird entsprechend 
ergänzt. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.5 Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, 
Wahlen, Fachdienst III.6 Verkehr, Fachdienst II.JHP Jugendhilfeplanung und Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft erforderlich, da (bisher) keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Der Hinweis auf die Barrierefreiheit von Bushaltestellen wird zur Kenntnis ge-
nommen, Auswirkungen auf die Bauleitplanung ergeben sich daraus nicht, da die Ausbil-
dung der Bushaltestelle nicht Gegenstand des Bebauungsplans ist. 
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Kein Beschlussvorschlag zu “Regionalplanung“ erforderlich. Die grundsätzliche Zustim-
mung wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich nicht. 
Der Hinweis auf den Belang Oberflächengewässer wird im Rahmen dieser Stellungnahme 
noch behandelt. 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu „Obere Naturschutzbehörde“ erforderlich, da keine Anre-
gungen zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu „Grundwasser“ erforderlich, da keine Anregungen zur Pla-
nung vorgebracht werden. 

Beschlussvorschlag zu „Bodenschutz“: 

Die Beteiligungshinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
Darauf wird in der Begründung hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu „Vorsorgender Bodenschutz“ 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Belange des Bodenschutzes werden in der Be-
gründung vertieft. 
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Beschlussvorschlag zu „Oberflächengewässer“ 

Die Hinweise und Anregungen zum Mühlgraben werden berücksichtigt, indem das Ge-
wässer und die zugehörigen Gewässerrandstreifen in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen und der gesamte Bereich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt werden. 

Begründung 

Da die nebenstehende Darstellung nicht der Situation vor 
Ort entspricht und in der Katasterkarte kein Flurstück für 
das Gewässer  verzeichnet ist, wird, zur Verortung des 
Mühlgrabens in der Planzeichnung, die im Jahr 2020 erfolg-
te Vermessung zugrunde gelegt. Durch die Bebauungs-
planänderung wird kein neues Baugebiet ausgewiesen (s. 
rechtskräftiger Bebauungsplan), daher muss der Gewäs-
serbereich nicht aus dem Baugebiet herausgenommen wer-
den. Die Festsetzung einer Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von sonstigen Bepflan-
zungen und Gewässern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 
sichert den Bereich umfassend. 

Quelle: HNLUG / WRRL-Viewer, oberirdische Gewässer 

Kein Beschlussvorschlag zu „Abwasser“ erforderlich, da keine Anregungen zur Planung 
vorgebracht werden. 

Beschlussvorschlag zu „Abfallwirtschaft“ 

Das genannte Merkblatt ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Da-
rauf wird in der Begründung hingewiesen. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen er-
geben sich daraus nicht. 

r-
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Beschlussvorschlag zu „Immissionsschutz“ 

Die Anregung, für die Planung eine Schallgutachten erstellen zu lassen, wurde berück-
sichtigt. Auf die Ergebnisse und die Beachtung dieser Untersuchung wird in den textli-
chen Festsetzungen hingewiesen. Die ermittelten Lärmpegelbereiche sind im Rahmen der 
Vorhaben- und Erschließungsplanung zu berücksichtigen und werden in der Begründung 
zum Bebauungsplan beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu „Bergbau“ 

Der Hinweis zum Bergbau ist ggf. im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichti-
gen. Darauf wird in der Begründung hingewiesen. Planungsrechtlich relevante Auswir-
kungen ergeben sich daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag zu „Kampfmittelräumdienst“ erforderlich. Der Kampfmittel-
räumdienst ist bereits am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag 

Der Hinweis auf das Bombenabwurfgebiet wird zur Kenntnis genommen. In den allgemei-
nen textlichen Hinweisen wird bereits auf die Situation eingegangen. Die Ausführungen in 
der Begründung werden ergänzt. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich 
nicht. 

Begründung 

Die Aussagen können für die Ausführungsplanung von Relevanz sein. Die vor bodeneingreifen-
den Bauarbeiten erforderlichen Überprüfungen werden mit Fortgang der Vorhabenplanung be-
rücksichtigt. Die der Stellungnahme angefügten allgemeinen Anlagen zur Aushubüberwachung 
und Kampfmittelräumung sind dabei zu berücksichtigen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die allgemeinen Hinweise zur Klärung der Energie-
versorgung werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der Ausführungspla-
nung zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Der Hinweis auf die Gasversorgung durch die 
Mainova wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschlussvorschlage 

Die Hinweise zur Freimachung des Baufelds werden zur Kenntnis genommen und sind im 
Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. In der Begründung wird auf die 
vorhandenen Anlagen klarstellend hingewiesen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die Hinweise auf das Abstimmungserfordernis und 
die Sicherung von Leitungen sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichti-
gen. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Pflanzmaßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Der bereits mit der Planung getroffene allgemeine textliche Hinweis zu Be-
pflanzungsmaßnahmen wird entsprechend ergänzt.  
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 

 

 




